
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/8/17 96/12/0230
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.08.2000

Index

L24006 Gemeindebedienstete Steiermark

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

DGO Graz 1957 §31h idF 1976/017;

GehG 1956 §19a impl;

Rechtssatz

Für den Anspruch auf Erschwerniszulage iSd § 31 h DGO Graz sind die objektiven Besonderheiten des Dienstes an sich,

nicht aber Umstände des Einzelfalles bezogen auf den Beamten maßgebend (Hinweis E 1.7.1998, 97/12/0423, 0424,

ergangen zur dem Grunde nach vergleichbaren Bundesrechtslage).
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